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§ 1 

Anwendungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf Kindergärten 

Anwendung, soweit es sich nicht um Übungskindergärten handelt, die 

einer öffentlichen Schule zum Zweck lehrplanmäßig vorgesehener 

Übungen eingegliedert sind. 

§ 1 

Anwendungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden auf Kindergärten 

Anwendung, soweit es sich nicht um Praxiskindergärten, die einer 

öffentlichen Schule oder einer Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht zum 

Zweck lehrplanmäßig vorgesehener Übungen eingegliedert sind oder 

um Kindergärten in sonstigen Bundeseinrichtungen handelt. 

 § 2a 

Antragsstellungen 

Die Berechtigung zur Antragstellung für Genehmigungen und 

Bewilligungen sowie zur Einbringung von Anzeigen in Anzeigeverfahren 

nach diesem Gesetz hat, sofern in den folgenden Bestimmungen nichts 

anderes geregelt ist, jeweils der Kindergartenerhalter. 

§ 4 

Kindergartengruppen 

(1) Der Kindergartenerhalter hat den Kindergarten in Gruppen zu 

gliedern. Ein Kindergarten darf nicht mehr als 8 Gruppen haben. 

(2) Die Mindestzahl der Kinder in einer allgemeinen 

Kindergartengruppe beträgt 12, die Höchstzahl 22. 

(3) Die Mindestzahl der Kinder in einer alterserweiterten 

Kindergartengruppe beträgt 12. Wird ein Kind unter 3 Jahren in der 

alterserweiterten Kindergartengruppe betreut, beträgt die Höchstzahl 20, 

bei zwei bis vier Kindern unter 3 Jahren beträgt die Höchstzahl 18 und 

§ 4 

Kindergartengruppen 

(1) Der Kindergartenerhalter hat den Kindergarten in Gruppen zu 

gliedern. Ein Kindergarten darf nicht mehr als 8 Gruppen haben. 

(2) Die Mindestzahl der Kinder in einer allgemeinen 

Kindergartengruppe beträgt 12, die Höchstzahl 22. 

(3) Die Mindestzahl der Kinder in einer alterserweiterten 

Kindergartengruppe beträgt 12. Wird ein Kind unter 3 Jahren in der 

alterserweiterten Kindergartengruppe betreut, beträgt die Höchstzahl 

20, bei zwei bis vier Kindern unter 3 Jahren beträgt die Höchstzahl 18 



bei maximal fünf Kindern unter 3 Jahren beträgt die Höchstzahl 17. 

Werden 5 Kinder unter 3 Jahren betreut, hat der Kindergartenerhalter 

eine zusätzliche Kinderbetreuerin/einen zusätzlichen Kinderbetreuer zur 

Verfügung zu stellen. In einem mehrgruppigen Kindergarten können 

Kinder von 2 bis 3 Jahren auf mehrere alterserweiterte Gruppen 

aufgeteilt werden. 

(4) Die Mindestzahl in einer Kleinkindgruppe beträgt während des 

Kindergartenjahres 10 und die Höchstzahl 15, wobei zu Beginn des 

Kindergartenjahres jedenfalls 6 Kinder unter 3 Jahren in dieser Gruppe 

betreut werden müssen. Die Kinder dürfen das gesamte 

Kindergartenjahr in dieser Kindergartengruppe verbleiben. Fällt die 

Anzahl der Kinder in der Kleinkindgruppe während des 

Kindergartenjahrs unter 6, kann Abs. 3 angewendet werden. Ab einer 

Zahl von 11 Kindern ist jedenfalls eine zusätzliche Kinderbetreuerin/ein 

zusätzlicher Kinderbetreuer einzusetzen. 

(5) Die Mindestzahl der Kinder in einer Heilpädagogisch Integrativen 

Kindergartengruppe beträgt 12, die Höchstzahl 15. Von der 

Gesamtzahl der Kinder müssen mindestens 3 und dürfen höchstens 5 

Kinder eine Behinderung und/oder einen speziellen 

Unterstützungsbedarf haben. In einer Heilpädagogisch Integrativen 

Kindergartengruppe dürfen maximal 2 Kinder unter 3 Jahren betreut 

werden. Werden Kinder unter 3 Jahren in der Gruppe aufgenommen, 

darf die Gesamtzahl der Kinder mit Behinderung und/oder speziellem 

und bei maximal fünf Kindern unter 3 Jahren beträgt die Höchstzahl 17. 

Werden 5 Kinder unter 3 Jahren betreut, hat der Kindergartenerhalter 

eine zusätzliche Kinderbetreuerin/einen zusätzlichen Kinderbetreuer zur 

Verfügung zu stellen. In einem mehrgruppigen Kindergarten können 

Kinder von 2 bis 3 Jahren auf mehrere alterserweiterte Gruppen 

aufgeteilt werden. 

(4) Die Mindestzahl in einer Kleinkindgruppe beträgt während des 

Kindergartenjahres 10 und die Höchstzahl 15, wobei zu Beginn des 

Kindergartenjahres jedenfalls 6 Kinder unter 3 Jahren in dieser Gruppe 

betreut werden müssen. Die Kinder dürfen das gesamte 

Kindergartenjahr in dieser Kindergartengruppe verbleiben. Fällt die 

Anzahl der Kinder in der Kleinkindgruppe während des 

Kindergartenjahrs unter 6, kann Abs. 3 angewendet werden. Ab einer 

Zahl von 11 Kindern ist jedenfalls eine zusätzliche Kinderbetreuerin/ein 

zusätzlicher Kinderbetreuer einzusetzen. 

(5) Die Mindestzahl der Kinder in einer Heilpädagogisch Integrativen 

Kindergartengruppe beträgt 12, die Höchstzahl 15. Von der 

Gesamtzahl der Kinder müssen mindestens 3 und dürfen höchstens 5 

Kinder eine Behinderung und/oder einen speziellen 

Unterstützungsbedarf haben. In einer Heilpädagogisch Integrativen 

Kindergartengruppe dürfen maximal 2 Kinder unter 3 Jahren betreut 

werden. Werden Kinder unter 3 Jahren in der Gruppe aufgenommen, 

darf die Gesamtzahl der Kinder mit Behinderung und/oder speziellem 



Unterstützungsbedarf höchstens 4 betragen. 

(6) Bei Zuzug von Kindern im laufenden Kindergartenjahr, auf die § 19a 

anwendbar ist, sowie bei Kindern, deren Ausnahmegenehmigung nach 

§ 19a Abs. 3 Z 1 im laufenden Kindergartenjahr wieder aufgehoben 

wird, können Überschreitungen der Höchstzahlen gemäß Abs. 2 und 3 

um maximal zwei Kinder je Kindergartengruppe im betreffenden 

Kindergartenjahr mit Bewilligung der Landesregierung erfolgen, wobei § 

18 Abs. 3 zu berücksichtigen ist. 

(7) Die Kindergartenleitung eines mehrgruppigen Kindergartens führt die 

interne Einteilung der Kindergartengruppen durch. 

(8) Die in den Abs. 2 und 3 festgelegten Höchstzahlen können um bis zu 

3 Kinder mit Bewilligung der Landesregierung vorübergehend 

überschritten werden, wenn der vorhandene Bedarf an 

Kindergartenplätzen aus Gründen der bestehenden räumlichen 

Ressourcen nicht anders gedeckt werden kann. 

Unterstützungsbedarf höchstens 4 betragen. 

(6) Bei Zuzug von Kindern im laufenden Kindergartenjahr, auf die § 19a 

anwendbar ist, sowie bei Kindern, deren Ausnahmegenehmigung nach 

§ 19a Abs. 3 Z 1 im laufenden Kindergartenjahr wieder aufgehoben 

wird, können Überschreitungen der Höchstzahlen gemäß Abs. 2 und 3 

um maximal zwei Kinder je Kindergartengruppe im betreffenden 

Kindergartenjahr mit Bewilligung der Landesregierung erfolgen, wobei § 

18 Abs. 3 zu berücksichtigen ist. 

(7) Die Kindergartenleitung eines mehrgruppigen Kindergartens führt die 

interne Einteilung der Kindergartengruppen durch. 

(8) Die in den Abs. 2 und 3 festgelegten Höchstzahlen können um bis 

zu 3 Kinder mit Bewilligung der Landesregierung vorübergehend 

überschritten werden, wenn der vorhandene Bedarf an 

Kindergartenplätzen aus Gründen der bestehenden räumlichen 

Ressourcen nicht anders gedeckt werden kann. In Gemeinden, die im 

gesamten Gemeindegebiet nicht mehr als eine Kindergartengruppe 

betreiben, kann mit Bewilligung der Landesregierung davon 

abgegangen werden, dass die Höchstzahl der Kinder unter 3 Jahren 5 

beträgt, sofern keine pädagogischen Gründe dagegen sprechen. 

§ 6 

Anstellungserfordernisse 

(1) Fachliches Anstellungserfordernis ist 

1. für Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen die erfolgreiche 

§ 6 

Anstellungserfordernisse 

(1) Fachliches Anstellungserfordernis ist 

1. für Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen die erfolgreiche 



Ablegung eines der folgenden Ausbildungsabschlüsse: 

a) Reife- und Diplomprüfung oder Diplomprüfung für 

Elementarpädagogik; 

b) Reife- und Diplomprüfung oder Diplomprüfung für Kindergärten; 

c) Befähigungsprüfung für Kindergärtnerinnen bzw. Kindergärtner oder 

Reife- und Befähigungsprüfung für Kindergärten; 

d) Absolvierung des Hochschullehrgangs „Elementarpädagogik“ im 

Ausmaß von 60 ECTS an einer Pädagogischen Hochschule; 

e) Absolvierung des Hochschullehrgangs „Quereinstieg 

Elementarpädagogik“ im Ausmaß von 120 ECTS an einer 

Pädagogischen Hochschule. 

2. für Inklusive Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen die 

erfolgreiche Ablegung eines der folgenden Ausbildungsabschlüsse: 

a) Diplomprüfung für Sonderkindergärten und Frühförderung; 

b) Befähigungsprüfung für Sonderkindergärtnerinnen oder 

Befähigungsprüfung für Sonderkindergärten und Frühförderung; 

c) Diplomprüfung für Inklusive Elementarpädagogik; 

d) Absolvierung des Hochschullehrgangs „Inklusive 

Elementarpädagogik“ im Ausmaß von 90 ECTS an einer 

Pädagogischen Hochschule. 

(2) Die in Abs. 1 angeführten Prüfungen sind durch Zeugnisse 

öffentlicher oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteter Schulen 

oder staatlicher Prüfungskommissionen, die auf Grund schulrechtlicher 

Ablegung eines der folgenden Ausbildungsabschlüsse: 

a) Reife- und Diplomprüfung oder Diplomprüfung für 

Elementarpädagogik; 

b) Reife- und Diplomprüfung oder Diplomprüfung für Kindergärten; 

c) Befähigungsprüfung für Kindergärtnerinnen bzw. Kindergärtner oder 

Reife- und Befähigungsprüfung für Kindergärten; 

d) Absolvierung des Hochschullehrgangs „Elementarpädagogik“ im 

Ausmaß von 60 ECTS an einer Pädagogischen Hochschule; 

e) Absolvierung des Hochschullehrgangs „Quereinstieg 

Elementarpädagogik“ im Ausmaß von 120 ECTS an einer 

Pädagogischen Hochschule; 

f) Absolvierung eines Masterstudiums „Elementarpädagogik“ im 

Ausmaß von 120 ECTS an einer Universität oder Hochschule; 

g) Absolvierung eines Universitätslehrgangs „Elementarpädagogik“ im 

Ausmaß von 120 ECTS. 

2. für Inklusive Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen die 

erfolgreiche Ablegung eines der folgenden Ausbildungsabschlüsse: 

a) Diplomprüfung für Sonderkindergärten und Frühförderung; 

b) Befähigungsprüfung für Sonderkindergärtnerinnen oder 

Befähigungsprüfung für Sonderkindergärten und Frühförderung; 

c) Diplomprüfung für Inklusive Elementarpädagogik; 

d) Absolvierung des Hochschullehrgangs „Inklusive 

Elementarpädagogik“ im Ausmaß von 90 ECTS an einer 



Vorschriften eingerichtet sind, nachzuweisen. 

(3) Von anderen Staaten als von Staaten, deren Angehörigen Österreich 

auf Grund von Staatsverträgen im Rahmen der europäischen Integration 

dieselben Rechte zu gewähren hat wie Inländern, ausgestellte 

Zeugnisse sind als Nachweis gemäß Abs. 2 nur zuzulassen, wenn sie 

schulbehördlich österreichischen Zeugnissen der verlangten Art als 

gleichwertig anerkannt (nostrifiziert) worden sind. 

(4) Eine in einem anderen Bundesland ausgesprochene Anerkennung 

einer in einem EWR-Vertragsstaat erworbenen Ausbildung entspricht 

der Anerkennung im Sinn des § 7. 

(5) Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen haben für ihre 

Tätigkeit ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache aufzuweisen, 

es sei denn, der Kindergarten ist ausschließlich für Kinder ihrer/seiner 

anderweitigen Muttersprache bestimmt. 

(6) Das Kindergartenpersonal hat bei Anstellung eine 

Strafregisterbescheinigung und eine Strafregisterbescheinigung Kinder- 

und Jugendfürsorge, welche jeweils nicht älter als 3 Monate sein dürfen, 

vorzulegen. Die Vorlage der genannten Urkunden entfällt, wenn die zu 

beweisenden Tatsachen und Rechtsverhältnisse durch Einsicht in das 

Strafregister (§ 9 und § 9a Abs. 2 des Strafregistergesetzes 1968, BGBl. 

Nr. 277/1968 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2019) festgestellt werden 

können. 

(7) Anstellungserfordernis für eine Kinderbetreuerin/einen 

Pädagogischen Hochschule. 

(2) Die in Abs. 1 angeführten Prüfungen sind durch Zeugnisse 

öffentlicher oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteter Schulen 

oder staatlicher Prüfungskommissionen, die auf Grund schulrechtlicher 

Vorschriften eingerichtet sind, nachzuweisen. 

(3) Von anderen Staaten als von Staaten, deren Angehörigen 

Österreich auf Grund von Staatsverträgen im Rahmen der europäischen 

Integration dieselben Rechte zu gewähren hat wie Inländern, 

ausgestellte Zeugnisse sind als Nachweis gemäß Abs. 2 nur 

zuzulassen, wenn sie schulbehördlich österreichischen Zeugnissen der 

verlangten Art als gleichwertig anerkannt (nostrifiziert) worden sind. 

(4) Eine in einem anderen Bundesland ausgesprochene Anerkennung 

einer in einem EWR-Vertragsstaat erworbenen Ausbildung entspricht 

der Anerkennung im Sinn des § 7. 

(5) Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen haben für ihre 

Tätigkeit ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache aufzuweisen, 

es sei denn, der Kindergarten ist ausschließlich für Kinder ihrer/seiner 

anderweitigen Muttersprache bestimmt. 

(6) Das Kindergartenpersonal hat bei Anstellung eine 

Strafregisterbescheinigung und eine Strafregisterbescheinigung Kinder- 

und Jugendfürsorge, welche jeweils nicht älter als 3 Monate sein dürfen, 

vorzulegen. Die Vorlage der genannten Urkunden entfällt, wenn die zu 

beweisenden Tatsachen und Rechtsverhältnisse durch Einsicht in das 



Kinderbetreuer ist die für die ordnungsgemäße Erfüllung der 

dienstlichen Aufgaben erforderliche Eignung sowie eine Ausbildung, die 

sie/ihn befähigt, die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit der 

Elementarpädagogin/des Elementarpädagogen zu unterstützen. 

Kinderbetreuerinnen/ Kinderbetreuer müssen die in Abs. 8 angeführten 

Voraussetzungen innerhalb eines Jahres nachweislich erfüllen; die 

Nichterfüllung stellt einen Kündigungsgrund dar. 

(8) Die Landesregierung hat die Voraussetzungen über die Ausbildung 

gemäß Abs. 7 mit Verordnung festzulegen. Dabei ist darauf Bedacht zu 

nehmen, dass die Qualifikation für die unterstützende pädagogische 

Arbeit erlangt wird. 

Strafregister (§ 9 und § 9a Abs. 2 des Strafregistergesetzes 1968, BGBl. 

Nr. 277/1968 in der Fassung BGBl. I Nr. 105/2019) festgestellt werden 

können. 

(7) Anstellungserfordernis für eine Kinderbetreuerin/einen 

Kinderbetreuer ist die für die ordnungsgemäße Erfüllung der 

dienstlichen Aufgaben erforderliche Eignung sowie eine Ausbildung, die 

sie/ihn befähigt, die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit der 

Elementarpädagogin/des Elementarpädagogen zu unterstützen. 

Kinderbetreuerinnen/ Kinderbetreuer müssen die in Abs. 8 angeführten 

Voraussetzungen innerhalb eines Jahres nachweislich erfüllen; die 

Nichterfüllung stellt einen Kündigungsgrund dar. 

(8) Die Landesregierung hat die Voraussetzungen über die Ausbildung 

gemäß Abs. 7 mit Verordnung festzulegen. Dabei ist darauf Bedacht zu 

nehmen, dass die Qualifikation für die unterstützende pädagogische 

Arbeit erlangt wird. 

 § 8a 

Abgabenbefreiung 

Alle Amtshandlungen und schriftlichen Ausfertigungen in den 

Angelegenheiten dieses Gesetzes sind von den landesrechtlichen 

Gebühren und Verwaltungsabgaben befreit. 

§ 13 

Bewilligung 

(1) Die Baupläne von Neu-, Zu- und Umbauten für Zwecke eines 

§ 13 

Bewilligung 

(1) Die Baupläne von Neu-, Zu- und Umbauten für Zwecke eines 



Kindergartens bedürfen unabhängig vom Erfordernis der baurechtlichen 

Bewilligung der Genehmigung der Landesregierung. 

Davor hat die Landesregierung 

1. den örtlichen Bedarf an Kindergartengruppen und 

2. den Raumbedarf für die voraussichtlichen Kindergartengruppen 

festzustellen. 

(2) Bei Umbauten in bestehenden Kindergärten und für die Errichtung 

von Provisorien darf von den Bestimmungen der §§ 10 und 11 

abgegangen werden, sofern dennoch die Aufgaben des § 3 erreicht 

werden. 

Kindergartens bedürfen unabhängig vom Erfordernis der baurechtlichen 

Bewilligung der Genehmigung der Landesregierung. Die 

Bauplanbewilligung ist allenfalls unter Bedingungen und Auflagen zu 

erteilen, wenn der Bauplan den Erfordernissen gemäß §§ 10 und 11 

entspricht. 

Davor hat die Landesregierung 

1. den örtlichen Bedarf an Kindergartengruppen und 

2. den Raumbedarf für die voraussichtlichen Kindergartengruppen 

festzustellen. 

(2) Bei Umbauten in bestehenden Kindergärten und für die Errichtung 

von Provisorien darf von den Bestimmungen der §§ 10 und 11 

abgegangen werden, sofern dennoch die Aufgaben des § 3 erreicht 

werden. 

§ 14 

Inbetriebnahme 

(1) Der Kindergartenerhalter darf einen Kindergarten bei Neu-, Zu-, 

Umbauten oder Provisorien nur in Betrieb nehmen, wenn 

1. die erforderlichen Räume, Gebäude und sonstigen Liegenschaften 

den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen, 

2. die erforderlichen Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen und 

Kinderbetreuerinnen/Kinderbetreuer beigestellt sind, 

3. die Voraussetzungen für die Errichtung oder Erweiterung gemäß § 9 

gegeben sind, 

§ 14 

Inbetriebnahme 

(1) Der Kindergartenerhalter darf einen Kindergarten bei Neu-, Zu-, 

Umbauten oder Provisorien nur in Betrieb nehmen, wenn 

1. die erforderlichen Räume, Gebäude und sonstigen Liegenschaften 

den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen, 

2. die erforderlichen Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen und 

Kinderbetreuerinnen/Kinderbetreuer beigestellt sind, 

3. die Voraussetzungen für die Errichtung oder Erweiterung gemäß § 9 

gegeben sind, 



4. der Kindergartenerhalter die Fertigstellung der Landesregierung 

angezeigt hat und die Benutzung nicht innerhalb einer Frist von 8 

Wochen untersagt wird. 

(2) Der Fertigstellungsanzeige ist ein aktueller Bestandsplan beizulegen. 

Bei nicht bescheidgemäßer Ausführung oder festgestellten Mängeln 

kann die Landesregierung die Verwendung binnen 8 Wochen nach 

Einlangen der Fertigstellungsanzeige untersagen oder eine 

angemessene Nachfrist für die Fertigstellung bzw. Mängelbehebung 

setzen. 

(3) Abs. 1 ist auch dann anzuwenden, wenn ein früherer 

Privatkindergarten als öffentlicher Kindergarten weitergeführt wird. 

(4) Das Land fördert nach Inbetriebnahme gemäß Abs. 1 und 2 eines 

NÖ Landeskindergartens diesen durch Bereitstellung der 

Kindergartenleiterin/des Kindergartenleiters und der erforderlichen 

Anzahl an Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen gemäß § 5, 

sowie Tragung des Personalaufwandes für die im § 24 ausgewiesenen 

Arbeitszeiten und gegebenenfalls durch Bereitstellung von 

pädagogischen Fachkräften und/oder pädagogisch-administrativen 

Assistenzen gemäß § 5 Abs. 2 sowie Tragung deren 

Personalaufwandes. 

(5) Das Land hat der Gemeinde die Kosten für eine Person zu ersetzen, 

die  

- im Zeitraum gemäß § 22 Abs. 2 eingesetzt war, wenn eine 

4. der Kindergartenerhalter die Fertigstellung der Landesregierung 

angezeigt hat und die Benutzung nicht nach Abs. 2 untersagt wird. 

(2) Der Inbetriebnahmeanzeige ist ein aktueller Bestandsplan und ein 

Nachweis der Erfüllung aller Auflagen beizulegen. Bei nicht 

bescheidgemäßer Ausführung oder festgestellten Mängeln kann die 

Landesregierung die Verwendung binnen 8 Wochen nach Einlangen der 

Inbetriebnahmeanzeige untersagen oder eine angemessene Nachfrist 

für die Fertigstellung bzw. Mängelbehebung setzen. Diese Frist beginnt 

erst, wenn der Behörde alle für die Beurteilung des Vorhabens 

ausreichenden Unterlagen vorliegen.  

(3) Abs. 1 ist auch dann anzuwenden, wenn ein früherer 

Privatkindergarten als öffentlicher Kindergarten weitergeführt wird. 

(4) Das Land fördert nach Inbetriebnahme gemäß Abs. 1 und 2 eines 

NÖ Landeskindergartens diesen durch Bereitstellung der 

Kindergartenleiterin/des Kindergartenleiters und der erforderlichen 

Anzahl an Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen gemäß § 5, 

sowie Tragung des Personalaufwandes für die im § 24 ausgewiesenen 

Arbeitszeiten und gegebenenfalls durch Bereitstellung von 

pädagogischen Fachkräften und/oder pädagogisch-administrativen 

Assistenzen gemäß § 5 Abs. 2 sowie Tragung deren 

Personalaufwandes. 

(5) Das Land hat der Gemeinde die Kosten für eine Person zu ersetzen, 

die  



Elementarpädagogin/ein Elementarpädagoge seitens des Landes nicht 

zur Verfügung gestellt wurde oder 

- gemäß § 26 Abs. 2 eingesetzt war, wenn eine Elementarpädagogin/ein 

Elementarpädagoge vom Dienst abwesend war und seitens des Landes 

kein Ersatz gestellt wurde. 

(6) Das Land fördert die Verbesserung des Personal-Kind-Schlüssels 

in der Kleinkindgruppe und in der alterserweiterten Kindergartengruppe. 

- im Zeitraum gemäß § 22 Abs. 2 eingesetzt war, wenn eine 

Elementarpädagogin/ein Elementarpädagoge seitens des Landes nicht 

zur Verfügung gestellt wurde oder 

- gemäß § 26 Abs. 2 eingesetzt war, wenn eine Elementarpädagogin/ein 

Elementarpädagoge vom Dienst abwesend war und seitens des Landes 

kein Ersatz gestellt wurde. 

(6) Das Land fördert die Verbesserung des Personal-Kind-Schlüssels 

in der Kleinkindgruppe und in der alterserweiterten Kindergartengruppe. 

(7) Das Land Niederösterreich kann NÖ Gemeinden in den Jahren 2024 

bis 2026 Zweckzuschüsse zur Unterstützung der Erreichung der für den 

Zukunftsfonds im Bereich Elementarpädagogik festgelegten Ziele (§ 23 

Abs. 4 Z 1 Finanzausgleichsgesetz 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 

168/2023) gewähren. Die näheren Bestimmungen, insbesondere über 

die Voraussetzungen und die Höhe, sind in Form von Richtlinien der NÖ 

Landesregierung zu regeln. 

§ 18 

Aufnahme 

(1) Der Kindergartenerhalter nimmt auf Antrag der Eltern 

(Erziehungsberechtigten) im Einvernehmen mit der Kindergartenleitung 

Kinder frühestens ab dem vollendeten 2. Lebensjahr auf. Der Antrag 

ist grundsätzlich bis Ende Februar vor Beginn des nächsten 

Kindergartenjahres zu stellen. Die Aufnahme ist bei Bedarf auch 

während des Kindergartenjahres möglich. 

§ 18 

Aufnahme 

(1) Der Kindergartenerhalter nimmt auf Antrag der Eltern 

(Erziehungsberechtigten) im Einvernehmen mit der Kindergartenleitung 

Kinder frühestens ab dem vollendeten 2. Lebensjahr auf. Der Antrag 

ist grundsätzlich bis Ende Februar vor Beginn des nächsten 

Kindergartenjahres zu stellen. Die Aufnahme ist bei Bedarf auch 

während des Kindergartenjahres möglich. Zur Eingewöhnung darf ein 



(2) Aufnahmevoraussetzung ist grundsätzlich, dass das Kind und 

mindestens ein Erziehungsberechtigter den Hauptwohnsitz in der 

Gemeinde oder in einer Gemeinde des Gemeindeverbandes haben. 

(3) Die Gemeinden haben dafür Sorge zu tragen, dass jedes Kind, das 

in der Gemeinde seinen Hauptwohnsitz hat und auf das § 19a 

anwendbar ist, innerhalb ihres Gemeindegebietes oder im Rahmen 

eines für das Kind zumutbaren Weges außerhalb des 

Gemeindegebietes die Verpflichtung nach § 19a erfüllen kann bzw. die 

Bildung und Betreuung in Anspruch nehmen kann. Eine Verpflichtung 

Dritter z. B. Eltern (Erziehungsberechtigte) gemäß § 25 Abs. 5 zur 

Leistung eines Beitrages für den Kindergartenbesuch darf für Kinder 

gemäß § 19a Abs. 1 nicht erfolgen. Bei der Aufnahme ist auf das soziale 

Umfeld Bedacht zu nehmen. Volksschulkinder können nur nach 

Maßgabe vorhandener Plätze im Einvernehmen mit der 

Kindergartenleitung und nur für die nach der Bildungszeit festgesetzte 

Erziehungs- und Betreuungszeit jeweils für ein Kindergartenjahr 

aufgenommen werden. 

(4) Die Aufnahme von Kindern mit Behinderung und/oder speziellem 

Unterstützungsbedarf ist nur im Einvernehmen mit der Landesregierung 

möglich. Im Fall der Aufnahme ist eine Vereinbarung zwischen dem 

Land, dem Kindergartenerhalter und den Eltern 

(Erziehungsberechtigten) abzuschließen, in welcher die notwendigen 

Stützmaßnahmen festgelegt werden. Stützmaßnahmen sind 

Kind im Einvernehmen mit der Kindergartenleitung bereits ein Monat vor 

dem 2. Geburtstag den Kindergarten besuchen. 

(2) Aufnahmevoraussetzung ist grundsätzlich, dass das Kind und 

mindestens ein Erziehungsberechtigter den Hauptwohnsitz in der 

Gemeinde oder in einer Gemeinde des Gemeindeverbandes haben. 

(3) Die Gemeinden haben dafür Sorge zu tragen, dass jedes Kind, das 

in der Gemeinde seinen Hauptwohnsitz hat und auf das § 19a 

anwendbar ist, innerhalb ihres Gemeindegebietes oder im Rahmen 

eines für das Kind zumutbaren Weges außerhalb des 

Gemeindegebietes die Verpflichtung nach § 19a erfüllen kann bzw. die 

Bildung und Betreuung in Anspruch nehmen kann. Eine Verpflichtung 

Dritter z. B. Eltern (Erziehungsberechtigte) gemäß § 25 Abs. 5 zur 

Leistung eines Beitrages für den Kindergartenbesuch darf für Kinder 

gemäß § 19a Abs. 1 nicht erfolgen. Bei der Aufnahme ist auf das 

soziale Umfeld Bedacht zu nehmen. Volksschulkinder können nach 

Maßgabe vorhandener Plätze im Einvernehmen mit der 

Kindergartenleitung und für die vor und nach der Bildungszeit 

festgesetzte Erziehungs- und Betreuungszeit jeweils für ein 

Kindergartenjahr aufgenommen werden. 

(4) Die Aufnahme von Kindern mit Behinderung und/oder speziellem 

Unterstützungsbedarf ist nur im Einvernehmen mit der Landesregierung 

möglich. Im Fall der Aufnahme ist eine Vereinbarung zwischen dem 

Land, dem Kindergartenerhalter und den Eltern 



insbesondere 

- die zeitliche Beschränkung des Kindergartenbesuchs, 

- die Beschränkung der Kinderzahl in der Kindergartengruppe und 

- der allfällige Einsatz einer Stützkraft. 

Eine Stützkraft ist vom Kindergartenerhalter beizustellen. Wenn keine 

Stützkraft eingesetzt wird und das Kind eine Behinderung ab der Stufe 5 

des § 4 Abs. 2 des NÖ Pflegegeldgesetzes 1993, LGBl. 9220, aufweist, 

erhält die Elementarpädagogin/der Elementarpädagoge eine Stunde 

zusätzlich an Vorbereitungszeit. 

(5) Stützmaßnahmen können auch bei bereits aufgenommenen Kindern 

nach festgestelltem Bedarf wie in Abs. 4 vereinbart werden. 

(6) Der Kindergartenerhalter darf die Aufnahme eines Kindes aus 

medizinischen Gründen mit Zustimmung der Landesregierung ablehnen. 

(7) Der Besuch eines Kindergartens ist freiwillig, doch haben die Eltern 

(Erziehungsberechtigten) ein Fernbleiben ihres Kindes der 

Kindergartenleitung ehestmöglich zu melden. Die Eltern 

(Erziehungsberechtigten) haben die Kindergartenleitung unverzüglich 

von anzeigepflichtigen Krankheiten des Kindes oder im selben Haushalt 

lebender Personen zu verständigen und das Kind so lange vom Besuch 

des Kindergartens fernzuhalten, bis die Gefahr einer Ansteckung 

anderer Kindergartenkinder und des Kindergartenpersonals nicht mehr 

besteht. 

(8) Der Kindergartenerhalter hat frühestens bei der Antragstellung für 

(Erziehungsberechtigten) abzuschließen, in welcher die notwendigen 

Stützmaßnahmen festgelegt werden. Stützmaßnahmen sind 

insbesondere 

- die zeitliche Beschränkung des Kindergartenbesuchs, 

- die Beschränkung der Kinderzahl in der Kindergartengruppe und 

- der allfällige Einsatz einer Stützkraft. 

Eine Stützkraft ist vom Kindergartenerhalter beizustellen. Wenn keine 

Stützkraft eingesetzt wird und das Kind eine Behinderung ab der Stufe 5 

des § 4 Abs. 2 des NÖ Pflegegeldgesetzes 1993, LGBl. 9220, aufweist, 

erhält die Elementarpädagogin/der Elementarpädagoge eine Stunde 

zusätzlich an Vorbereitungszeit. 

(5) Stützmaßnahmen können auch bei bereits aufgenommenen Kindern 

nach festgestelltem Bedarf wie in Abs. 4 vereinbart werden. 

(6) Der Kindergartenerhalter darf die Aufnahme eines Kindes aus 

medizinischen Gründen mit Zustimmung der Landesregierung 

ablehnen. 

(7) Der Besuch eines Kindergartens ist freiwillig, doch haben die Eltern 

(Erziehungsberechtigten) ein Fernbleiben ihres Kindes der 

Kindergartenleitung ehestmöglich zu melden. Die Eltern 

(Erziehungsberechtigten) haben die Kindergartenleitung unverzüglich 

von anzeigepflichtigen Krankheiten des Kindes oder im selben Haushalt 

lebender Personen zu verständigen und das Kind so lange vom Besuch 

des Kindergartens fernzuhalten, bis die Gefahr einer Ansteckung 



die Aufnahme und spätestens zu Beginn des Kindergartenjahres bei 

den Eltern (Erziehungsberechtigten) den Bedarf für die Erziehungs- und 

Betreuungszeit zu erheben. Diese Aufgabe darf auch der 

Kindergartenleitung übertragen werden. 

anderer Kindergartenkinder und des Kindergartenpersonals nicht mehr 

besteht. 

(8) Der Kindergartenerhalter hat frühestens bei der Antragstellung für 

die Aufnahme und spätestens zu Beginn des Kindergartenjahres bei 

den Eltern (Erziehungsberechtigten) den Bedarf für die Erziehungs- und 

Betreuungszeit zu erheben. Diese Aufgabe darf auch der 

Kindergartenleitung übertragen werden. 

§ 23 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungszeit 

(1) Der Kindergartenerhalter hat bedarfsorientiert VIF-konforme 

Öffnungszeiten im Zeitrahmen von 6.00 bis 18.00 Uhr anzubieten. Die 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungszeit ist im Einvernehmen mit der 

Kindergartenleitung festzusetzen und durch Anschlag an einer 

allgemein zugänglichen Stelle des Kindergartengebäudes und in einer 

weiteren geeigneten Form den Eltern (Erziehungsberechtigten) zur 

Kenntnis zu bringen. 

(2) Die Bildungszeit beträgt von Montag bis Freitag täglich vier 

Stunden und ist grundsätzlich am Vormittag bis 12.00 Uhr festzulegen. 

In einem mehrgruppigen Kindergarten dürfen pro Kindergartengruppe 

unterschiedliche Bildungszeiten festgelegt werden. 

(3) Der Kindergartenerhalter hat entsprechend dem Bedarf der Kinder 

und Eltern (Erziehungsberechtigten) vor und/oder nach der Bildungszeit 

eine Erziehungs- und Betreuungszeit im Kindergarten einzurichten. 

§ 23 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungszeit 
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Öffnungszeiten im Zeitrahmen von 6.00 bis 18.00 Uhr anzubieten. Die 

Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungszeit ist im Einvernehmen mit der 

Kindergartenleitung festzusetzen und durch Anschlag an einer 

allgemein zugänglichen Stelle des Kindergartengebäudes und in einer 

weiteren geeigneten Form den Eltern (Erziehungsberechtigten) zur 

Kenntnis zu bringen. 

(2) Die Bildungszeit beträgt von Montag bis Freitag täglich vier 

Stunden und ist grundsätzlich am Vormittag bis 12.00 Uhr festzulegen. 

In einem mehrgruppigen Kindergarten dürfen pro Kindergartengruppe 

unterschiedliche Bildungszeiten festgelegt werden. 

(3) Der Kindergartenerhalter hat entsprechend dem Bedarf der Kinder 

und Eltern (Erziehungsberechtigten) vor und/oder nach der Bildungszeit 

eine Erziehungs- und Betreuungszeit im Kindergarten einzurichten. 



Volksschulkinder dürfen nur dann aufgenommen werden, wenn keine 

andere geeignete Betreuungsmöglichkeit gegeben ist. Pro Gemeinde 

(Gemeindeverband) dürfen höchstens 10 Volksschulkinder 

aufgenommen werden. Der Kindergartenerhalter darf von der 

Einrichtung einer Erziehungs- und Betreuungszeit bei einem Bedarf von 

unter 3 Kindern in einem Kindergarten absehen, wenn 

1. die Aufnahme eines Kindes in einem anderen Kindergarten oder in 

einer Betreuung nach dem NÖ Kinderbetreuungsgesetz 1996 (NÖ 

KBG), LGBl. 5065, in der Gemeinde (des Gemeindeverbandes) möglich 

ist, oder 

2. die Aufnahme in einer angrenzenden Gemeinde in Niederösterreich 

oder in einer anderen Gemeinde in zumutbarer Entfernung in 

Niederösterreich aufgrund einer Verpflichtungserklärung der 

Hauptwohnsitzgemeinde des Kindes, für den Besuch des Kindergartens 

einen Beitrag gemäß § 25 Abs. 5 zu leisten, möglich ist, oder 

3. die Erziehungsberechtigten stattdessen die Betreuung in einer 

anderen Gemeinde in Niederösterreich in Anspruch nehmen möchten. 

(4) Die Kindergartenleitung hat die Arbeitszeit der 

Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen innerhalb der 

Erziehungs- und Betreuungszeit so aufzuteilen, dass 

- bei durchgehendem Betrieb in der Mittagszeit jedenfalls und 

- bedarfsgerecht vor und/oder nach der Bildungszeit 

Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen unter Berücksichtigung 

Volksschulkinder dürfen nur dann aufgenommen werden, wenn keine 

andere geeignete Betreuungsmöglichkeit gegeben ist. Pro Gemeinde 

(Gemeindeverband) dürfen höchstens 10 Volksschulkinder 

aufgenommen werden. Der Kindergartenerhalter darf von der 

Einrichtung einer Erziehungs- und Betreuungszeit bei einem Bedarf von 

unter 3 Kindern in einem Kindergarten absehen, wenn 

1. die Aufnahme eines Kindes in einem anderen Kindergarten oder in 

einer Betreuung nach dem NÖ Kinderbetreuungsgesetz 1996 (NÖ 

KBG), LGBl. 5065, in der Gemeinde (des Gemeindeverbandes) möglich 

ist, oder 

2. die Aufnahme in einer angrenzenden Gemeinde in Niederösterreich 

oder in einer anderen Gemeinde in zumutbarer Entfernung in 

Niederösterreich aufgrund einer Verpflichtungserklärung der 

Hauptwohnsitzgemeinde des Kindes, für den Besuch des Kindergartens 

einen Beitrag gemäß § 25 Abs. 5 zu leisten, möglich ist, oder 

3. die Erziehungsberechtigten stattdessen die Betreuung in einer 

anderen Gemeinde in Niederösterreich in Anspruch nehmen möchten. 

(4) Die Kindergartenleitung hat die Arbeitszeit der 

Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen innerhalb der 

Erziehungs- und Betreuungszeit so aufzuteilen, dass 

- bei durchgehendem Betrieb in der Mittagszeit jedenfalls und 

- bedarfsgerecht vor und/oder nach der Bildungszeit 

Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen unter Berücksichtigung 



der Arbeitszeit gemäß § 24 für die Erziehung und Betreuung der Kinder 

zur Verfügung stehen. Während der Öffnungszeiten des Kindergartens 

sind die Arbeitszeiten der 

Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen entsprechend den 

Personalressourcen so aufzuteilen, dass nach Möglichkeit 

Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen für die Erziehung und 

Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen. Sind zur Abdeckung der 

Erziehungs- und Betreuungszeiten mehr Stunden erforderlich, als an 

Arbeitszeiten der Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen oder 

der gegebenenfalls ergänzend herangezogenen pädagogischen 

Fachkräfte zur Verfügung stehen, sind 

Kinderbetreuerinnen/Kinderbetreuer oder sonstige geeignete Personen 

einzusetzen, die in der Lage sind, Kinder für einen im Dienstplan 

festgelegten Zeitraum zu betreuen und zu fördern. 

(5) In der Erziehungs- und Betreuungszeit dürfen Kinder einer anderen 

Kindergartengruppe zugeteilt werden, wenn dadurch die Zahl 22 nicht 

überschritten wird. Werden Kinder unter 3 Jahren betreut, darf die Zahl 

17 nicht überschritten werden. In einer Kleinkindgruppe darf die Zahl 15 

nicht überschritten werden. 

(6) Übersteigt die Größe einer allgemeinen Kindergartengruppe in der 

Erziehungs- und Betreuungszeit 11 Kinder, muss eine weitere 

Elementarpädagogin/ein weiterer Elementarpädagoge oder eine weitere 

Kinderbetreuerin/ein weiterer Kinderbetreuer oder eine weitere sonstige 

der Arbeitszeit gemäß § 24 für die Erziehung und Betreuung der Kinder 

zur Verfügung stehen. Während der Öffnungszeiten des Kindergartens 

sind die Arbeitszeiten der 

Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen entsprechend den 

Personalressourcen so aufzuteilen, dass nach Möglichkeit 

Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen für die Erziehung und 

Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen. Sind zur Abdeckung der 

Erziehungs- und Betreuungszeiten mehr Stunden erforderlich, als an 

Arbeitszeiten der Elementarpädagoginnen/Elementarpädagogen oder 

der gegebenenfalls ergänzend herangezogenen pädagogischen 

Fachkräfte zur Verfügung stehen, sind 

Kinderbetreuerinnen/Kinderbetreuer oder sonstige geeignete Personen 

einzusetzen, die in der Lage sind, Kinder für einen im Dienstplan 

festgelegten Zeitraum zu betreuen und zu fördern. 

(4a) Die Kindergartenleitung hat bei Inanspruchnahme einer Ruhepause 

des Kindergartenpersonals nach bestehenden dienstrechtlichen 

Bestimmungen dafür zu sorgen, dass die Aufsichtspflicht gewahrt wird, 

auch wenn für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum der erforderliche 

Betreuungsschlüssel nicht eingehalten werden kann. 

(5) In der Erziehungs- und Betreuungszeit dürfen Kinder einer anderen 

Kindergartengruppe zugeteilt werden, wenn dadurch die Zahl 22 nicht 

überschritten wird. Werden Kinder unter 3 Jahren betreut, darf die Zahl 

17 nicht überschritten werden. In einer Kleinkindgruppe darf die Zahl 15 



geeignete Person eingesetzt werden. 

(7) Übersteigt die Größe einer alterserweiterten Kindergartengruppe in 

der Erziehungs- und Betreuungszeit 9 Kinder, muss eine weitere 

Elementarpädagogin/ein weiterer Elementarpädagoge oder eine weitere 

Kinderbetreuerin/ein weiterer Kinderbetreuer oder eine weitere sonstige 

geeignete Person eingesetzt werden. Werden mehr als 4 Kinder unter 3 

Jahren betreut, hat der Kindergartenerhalter eine zusätzliche 

Kinderbetreuerin/einen zusätzlichen Kinderbetreuer zur Verfügung zu 

stellen. 

(8) Übersteigt die Größe einer Kleinkindgruppe in der Erziehungs- und 

Betreuungszeit 5 Kinder, muss eine weitere Elementarpädagogin/ein 

weiterer Elementarpädagoge oder eine weitere Kinderbetreuerin/ein 

weiterer Kinderbetreuer oder eine weitere sonstige geeignete Person 

eingesetzt werden. Ab einer Zahl von 11 Kindern ist noch eine 

zusätzliche Kinderbetreuerin/ein zusätzlicher Kinderbetreuer 

einzusetzen, um den Personal-Kind-Schlüssel von 1:5 einzuhalten. 

(9) Hält der Kindergartenerhalter den Kindergarten durchgehend offen, 

hat er den Kindern die Möglichkeit zur Einnahme eines warmen 

Mittagessens zu geben. 

(10) Der Kindergartenerhalter hat die erstmalige Festlegung und jede 

Änderung der Erziehungs- und Betreuungszeit der Landesregierung 

über die zuständige Kindergarteninspektorin/den zuständigen 

Kindergarteninspektor anzuzeigen und zwar 

nicht überschritten werden. 

(6) Übersteigt die Größe einer allgemeinen Kindergartengruppe in der 

Erziehungs- und Betreuungszeit 11 Kinder, muss eine weitere 

Elementarpädagogin/ein weiterer Elementarpädagoge oder eine weitere 

Kinderbetreuerin/ein weiterer Kinderbetreuer oder eine weitere sonstige 

geeignete Person eingesetzt werden. 

(7) Übersteigt die Größe einer alterserweiterten Kindergartengruppe in 

der Erziehungs- und Betreuungszeit 9 Kinder, muss eine weitere 

Elementarpädagogin/ein weiterer Elementarpädagoge oder eine weitere 

Kinderbetreuerin/ein weiterer Kinderbetreuer oder eine weitere sonstige 

geeignete Person eingesetzt werden. Werden mehr als 4 Kinder unter 3 

Jahren betreut, hat der Kindergartenerhalter eine zusätzliche 

Kinderbetreuerin/einen zusätzlichen Kinderbetreuer zur Verfügung zu 

stellen. 

(8) Übersteigt die Größe einer Kleinkindgruppe in der Erziehungs- und 

Betreuungszeit 5 Kinder, muss eine weitere Elementarpädagogin/ein 

weiterer Elementarpädagoge oder eine weitere Kinderbetreuerin/ein 

weiterer Kinderbetreuer oder eine weitere sonstige geeignete Person 

eingesetzt werden. Ab einer Zahl von 11 Kindern ist noch eine 

zusätzliche Kinderbetreuerin/ein zusätzlicher Kinderbetreuer 

einzusetzen, um den Personal-Kind-Schlüssel von 1:5 einzuhalten. 

(9) Hält der Kindergartenerhalter den Kindergarten durchgehend offen, 

hat er den Kindern die Möglichkeit zur Einnahme eines warmen 



- jede Änderung während des Kindergartenjahres sofort oder 

- spätestens 2 Wochen nach Beginn des Kindergartenjahres, wenn eine 

Änderung gegenüber dem vorangegangenen Kindergartenjahr erfolgen 

soll. 

(11) Wenn die Erfüllung der Aufgaben des Kindergartens nicht 

gewährleistet erscheint, hat die Landesregierung innerhalb von vier 

Wochen ab Einlangen der Anzeige eine andere Erziehungs- und 

Betreuungszeit vorläufig festzusetzen und dem Kindergartenerhalter zur 

Kenntnis zu bringen, welcher neuerlich Erziehungs- und Betreuungszeit 

anzuzeigen hat. Erhebt die Landesregierung darauf innerhalb von vier 

Wochen keinen Einspruch, gilt die Erziehungs- und Betreuungszeit als 

zur Kenntnis genommen. 

Mittagessens zu geben. 

(10) Der Kindergartenerhalter hat die erstmalige Festlegung und jede 

Änderung der Erziehungs- und Betreuungszeit der Landesregierung 

über die zuständige Kindergarteninspektorin/den zuständigen 

Kindergarteninspektor anzuzeigen und zwar 

- jede Änderung während des Kindergartenjahres sofort oder 

- spätestens 2 Wochen nach Beginn des Kindergartenjahres, wenn eine 

Änderung gegenüber dem vorangegangenen Kindergartenjahr erfolgen 

soll. 

(11) Wenn die Erfüllung der Aufgaben des Kindergartens nicht 

gewährleistet erscheint, hat die Landesregierung innerhalb von vier 

Wochen ab Einlangen der Anzeige eine andere Erziehungs- und 

Betreuungszeit vorläufig festzusetzen und dem Kindergartenerhalter zur 

Kenntnis zu bringen, welcher neuerlich Erziehungs- und Betreuungszeit 

anzuzeigen hat. Erhebt die Landesregierung darauf innerhalb von vier 

Wochen keinen Einspruch, gilt die Erziehungs- und Betreuungszeit als 

zur Kenntnis genommen. 

§ 26 

Sperre, Stilllegung und Auflassung 

(1) Der Kindergartenerhalter hat eine Sperre eines Kindergartens oder 

einer Kindergartengruppe jedenfalls zu verfügen, wenn 

1. es die/der zuständige Gemeinde- oder Amtsarzt/Gemeinde- oder 

Amtsärztin anordnet, oder 
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Sperre, Stilllegung und Auflassung 

(1) Der Kindergartenerhalter hat eine Sperre eines Kindergartens oder 

einer Kindergartengruppe jedenfalls zu verfügen, wenn 

1. es die/der zuständige Gemeinde- oder Amtsarzt/Gemeinde- oder 

Amtsärztin anordnet, oder 



2. eine Elementarpädagogin/ein Elementarpädagoge vom Dienst im 

Kindergarten abwesend ist und keine Elementarpädagogin/kein 

Elementarpädagoge als Ersatz zur Verfügung steht, oder 

3. eine Kinderbetreuerin/ein Kinderbetreuer vom Dienst im Kindergarten 

abwesend ist und keine andere Kinderbetreuerin/kein anderer 

Kinderbetreuer oder eine andere für diese Aufgabe geeignete Person 

als Ersatz zur Verfügung steht oder 

4. die Temperatur in einem Gruppenraum während der Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungszeit unter 17°C sinkt. 

Der Kindergartenerhalter hat von einer vorhersehbaren Sperre des 

Kindergartens oder einer Kindergartengruppe die Eltern 

(Erziehungsberechtigten) unverzüglich zu verständigen. 

(2) Eine Sperre gemäß Abs. 1 Z 2 ist nicht zu verfügen, wenn für die 

Betreuung der Kinder am ersten Tag der Abwesenheit der 

Elementarpädagogin/des Elementarpädagogen wenigstens eine 

Kinderbetreuerin/ein Kinderbetreuer und an einem unumgänglichen 

zweiten Tag zusätzlich eine weitere für diese Aufgabe geeignete Person 

zur Verfügung steht. In der 4. bis 6. Woche der Kindergartenferien ist 

eine Sperre gemäß Abs. 1 Z 2 nicht zu verfügen, wenn an Stelle der 

Elementarpädagogin/des Elementarpädagogen für die Betreuung der 

Kinder in der gesamten Kindergartenöffnungszeit wenigstens eine 

Kinderbetreuerin/ein Kinderbetreuer zur Verfügung steht. 

(3) Ein wichtiger Grund für eine Sperre gemäß Abs. 1 Z 3 liegt dann 

2. eine Elementarpädagogin/ein Elementarpädagoge vom Dienst im 

Kindergarten abwesend ist und in der Bildungszeit keine 

Elementarpädagogin/kein Elementarpädagoge als Ersatz zur Verfügung 

steht, oder 

3. eine Kinderbetreuerin/ein Kinderbetreuer vom Dienst im Kindergarten 

abwesend ist und keine andere Kinderbetreuerin/kein anderer 

Kinderbetreuer oder eine andere für diese Aufgabe geeignete Person 

als Ersatz zur Verfügung steht oder 

4. die Temperatur in einem Gruppenraum während der Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungszeit unter 17°C sinkt. 

Der Kindergartenerhalter hat von einer vorhersehbaren Sperre des 

Kindergartens oder einer Kindergartengruppe die Eltern 

(Erziehungsberechtigten) unverzüglich zu verständigen. 

(2) Eine Sperre gemäß Abs. 1 Z 2 ist nicht zu verfügen, wenn für die 

Betreuung der Kinder am ersten Tag der Abwesenheit der 

Elementarpädagogin/des Elementarpädagogen wenigstens eine 

Kinderbetreuerin/ein Kinderbetreuer und an einem unumgänglichen 

zweiten Tag zusätzlich eine weitere für diese Aufgabe geeignete Person 

zur Verfügung steht. In der 4. bis 6. Woche der Kindergartenferien ist 

eine Sperre gemäß Abs. 1 Z 2 nicht zu verfügen, wenn an Stelle der 

Elementarpädagogin/des Elementarpädagogen für die Betreuung der 

Kinder in der gesamten Kindergartenöffnungszeit wenigstens eine 

Kinderbetreuerin/ein Kinderbetreuer zur Verfügung steht. 



nicht vor, wenn für die Betreuung der Kinder am ersten Tag der 

Abwesenheit der Kinderbetreuerin/des Kinderbetreuers wenigstens eine 

Elementarpädagogin/ein Elementarpädagoge zur Verfügung steht. 

(4) Wird an einem mehrgruppigen Kindergarten eine 

Kindergartengruppe gesperrt, so sind die Kinder auf die übrigen 

Kindergartengruppen aufzuteilen, wenn dadurch die Höchstzahlen in 

den verbleibenden Kindergartengruppen nicht überschritten werden. 

(5) Der Kindergartenerhalter hat einen Kindergarten oder eine 

Kindergartengruppe stillzulegen, wenn der Betrieb des Kindergartens 

oder die Führung der Kindergartengruppe wegen zu geringer 

Inanspruchnahme nicht mehr gerechtfertigt ist. Die Inanspruchnahme ist 

jedenfalls zu gering, wenn in einer Kindergartengruppe in einem 

Zeitraum von vier Wochen ununterbrochen weniger als 12 und in einem 

eingruppigen Kindergarten weniger als 11 Kinder betreut werden. 

(6) Eine Heilpädagogisch Integrative Kindergartengruppe mit weniger 

als 12 Kindern bzw. weniger als 3 Kindern mit Behinderung und/oder 

speziellem Unterstützungsbedarf darf als solche nicht weiter geführt 

werden. 

(7) Der Kindergartenerhalter hat einen Kindergarten oder eine 

Kindergartengruppe aufzulassen, wenn 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Errichtung des 

Kindergartens oder die Führung der Kindergartengruppe nicht mehr 

gegeben sind, oder 

(3) Ein wichtiger Grund für eine Sperre gemäß Abs. 1 Z 3 liegt dann 

nicht vor, wenn für die Betreuung der Kinder am ersten Tag der 

Abwesenheit der Kinderbetreuerin/des Kinderbetreuers wenigstens eine 

Elementarpädagogin/ein Elementarpädagoge zur Verfügung steht. 

(3a) In Kindergartengruppen mit zwei 

Kinderbetreuerinnen/Kinderbetreuern ist eine Sperre gemäß Abs. 1 Z 3 

ist nicht zu verfügen, wenn für maximal 3 Tage wenigstens eine 

Kinderbetreuerin/ein Kinderbetreuer gemeinsam mit der 

Elementarpädagogin/dem Elementarpädagogen zur Verfügung steht. 

(4) Wird an einem mehrgruppigen Kindergarten eine 

Kindergartengruppe gesperrt, so sind die Kinder auf die übrigen 

Kindergartengruppen aufzuteilen, wenn dadurch die Höchstzahlen in 

den verbleibenden Kindergartengruppen nicht überschritten werden. 

(5) Der Kindergartenerhalter hat einen Kindergarten oder eine 

Kindergartengruppe stillzulegen, wenn der Betrieb des Kindergartens 

oder die Führung der Kindergartengruppe wegen zu geringer 

Inanspruchnahme nicht mehr gerechtfertigt ist. Die Inanspruchnahme ist 

jedenfalls zu gering, wenn in einer Kindergartengruppe in einem 

Zeitraum von vier Wochen ununterbrochen weniger als 12 und in einem 

eingruppigen Kindergarten weniger als 11 Kinder betreut werden. 

(6) Eine Heilpädagogisch Integrative Kindergartengruppe mit weniger 

als 12 Kindern bzw. weniger als 3 Kindern mit Behinderung und/oder 

speziellem Unterstützungsbedarf darf als solche nicht weiter geführt 



2. der Kindergarten oder die Kindergartengruppe seit mindestens fünf 

Jahren stillgelegt ist, oder 

3. die Weiterführung des Kindergartens oder der Kindergartengruppe 

dem Kindergartenerhalter aus finanziellen Gründen nicht mehr 

zugemutet werden kann, weil der Aufwand für die Kindergartenerhaltung 

die Erfüllung einer sonstigen gesetzlichen Aufgabe gefährden würde. 

(8) Die Landesregierung nimmt die Stilllegung oder die Auflassung zur 

Kenntnis, wenn eine der in den Abs. 5 bis 7 aufgezählten 

Voraussetzungen vorliegt. 

werden. 

(7) Der Kindergartenerhalter hat einen Kindergarten oder eine 

Kindergartengruppe aufzulassen, wenn 

1. die gesetzlichen Voraussetzungen für die Errichtung des 

Kindergartens oder die Führung der Kindergartengruppe nicht mehr 

gegeben sind, oder 

2. der Kindergarten oder die Kindergartengruppe seit mindestens fünf 

Jahren stillgelegt ist, oder 

3. die Weiterführung des Kindergartens oder der Kindergartengruppe 

dem Kindergartenerhalter aus finanziellen Gründen nicht mehr 

zugemutet werden kann, weil der Aufwand für die 

Kindergartenerhaltung die Erfüllung einer sonstigen gesetzlichen 

Aufgabe gefährden würde. 

(8) Die Landesregierung nimmt die Stilllegung oder die Auflassung zur 

Kenntnis, wenn eine der in den Abs. 5 bis 7 aufgezählten 

Voraussetzungen vorliegt. 

§ 27 

Zutritt zum Kindergarten 

(1) Zutritt zum Kindergarten während der 

Kindergartenöffnungszeiten haben außer den Kindergartenkindern, 

den Volksschulkindern, die in den Kindergarten aufgenommen wurden, 

und dem Kindergartenpersonal 

- Eltern (Erziehungsberechtigte) oder deren Bevollmächtigte, 

§ 27 

Zutritt zum Kindergarten 

(1) Zutritt zum Kindergarten während der 

Kindergartenöffnungszeiten haben außer den Kindergartenkindern, 

den Volksschulkindern, die in den Kindergarten aufgenommen wurden, 

und dem Kindergartenpersonal 

- Eltern (Erziehungsberechtigte) oder deren Bevollmächtigte, 



- sonstige geeignete Personen gemäß § 20 Abs. 1, 

- Begleitpersonen der Kindergartenkinder, 

- Vertreter oder Bevollmächtigter des Kindergartenerhalters, 

- Organe der Landesregierung, 

- Organe der Bezirksverwaltungsbehörden, 

- Mitglieder der gesetzlichen Personalvertretung, 

- Personen, mit denen die Elementarpädagogin/der Elementarpädagoge 

aufgrund der Bestimmungen dieses Gesetzes zur Zusammenarbeit 

verpflichtet ist, 

- Personen, die sich bei einer Veranstaltung im Rahmen der 

Erziehungsarbeit des Kindergartens mit Genehmigung der 

Kindergartenleitung dort aufhalten. 

(2) Der Zutritt anderer Personen bedarf während der 

Kindergartenöffnungszeiten der Genehmigung durch die 

Landesregierung mit Zustimmung des Kindergartenerhalters. Die 

Landesregierung hat auf Antrag anderen Personen den Zutritt zu 

genehmigen, wenn pädagogische Gründe dies nicht ausschließen. 

(3) Einzelpersonen oder Personengruppen, die in einem Kindergarten 

hospitieren oder praktizieren möchten, haben dies der Landesregierung 

anzuzeigen, nachdem sie die Zustimmung der Kindergartenleitung, des 

Kindergartenerhalters und der zuständigen Kindergarteninspektorin/des 

zuständigen Kindergarteninspektors nachweislich eingeholt haben. Die 

Landesregierung darf dies innerhalb von 4 Wochen nach Einlangen der 

- sonstige geeignete Personen gemäß § 20 Abs. 1, 

- Begleitpersonen der Kindergartenkinder, 

- Vertreter oder Bevollmächtigter des Kindergartenerhalters, 

- zuständige Organe der Landesregierung, 

- Organe der Bezirksverwaltungsbehörden, 

- Mitglieder der gesetzlichen Personalvertretung, 

- Personen, mit denen die Elementarpädagogin/der Elementarpädagoge 

aufgrund der Bestimmungen dieses Gesetzes zur Zusammenarbeit 

verpflichtet ist, 

- Personen, die sich bei einer Veranstaltung im Rahmen der 

Erziehungsarbeit des Kindergartens mit Genehmigung der 

Kindergartenleitung dort aufhalten. 

(2) Der Zutritt anderer Personen bedarf während der 

Kindergartenöffnungszeiten der Genehmigung durch die 

Landesregierung mit Zustimmung des Kindergartenerhalters. Die 

Landesregierung hat auf Antrag anderen Personen den Zutritt zu 

genehmigen, wenn pädagogische Gründe dies nicht ausschließen. 

(3) Einzelpersonen oder Personengruppen, die in einem Kindergarten 

hospitieren oder praktizieren möchten, haben dies der Landesregierung 

anzuzeigen, nachdem sie die Zustimmung der Kindergartenleitung, des 

Kindergartenerhalters und der zuständigen Kindergarteninspektorin/des 

zuständigen Kindergarteninspektors nachweislich eingeholt haben. Die 

Landesregierung darf dies innerhalb von 4 Wochen nach Einlangen der 



Anzeige untersagen, wenn die geordnete Führung des Kindergartens 

gefährdet wäre. Das Hospitieren und Praktizieren erfolgt unter der 

Aufsicht und nach den Weisungen der Elementarpädagogin/des 

Elementarpädagogen. 

Anzeige untersagen, wenn die geordnete Führung des Kindergartens 

gefährdet wäre. Das Hospitieren und Praktizieren erfolgt unter der 

Aufsicht und nach den Weisungen der Elementarpädagogin/des 

Elementarpädagogen. 

§ 28 

Kindergartenversuche 

(1) Zur Erprobung neuer pädagogischer oder organisatorischer 

Maßnahmen können vom Kindergartenerhalter mit Bewilligung der 

Landesregierung Versuche (Projekte) in Kindergärten und 

Kindergartengruppen durchgeführt werden. 

(2) Dem Antrag ist eine schriftliche Versuchsbeschreibung (ein 

Projektplan) anzuschließen, aus der die Ausgangssituation, die 

Verantwortlichen, das Ziel, der Ablauf, die Arbeitsweise, die Kosten und 

die Dauer des Versuchs hervorgehen. 

(3) Ein Versuch ist grundsätzlich für höchstens fünf Jahre zu bewilligen, 

wenn Sinn und Zweck des Versuches durch entsprechende 

Stützmaßnahmen sichergestellt sind. Diese Stützmaßnahmen sind als 

Auflagen in die Bewilligung aufzunehmen. 

(4) Ob und inwieweit zur Erreichung des Versuchszweckes von den 

Bestimmungen dieses Gesetzes abgegangen werden darf, ist in der 

Bewilligung festzuhalten. 

§ 28 

Kindergartenversuche 

(1) Zur Erprobung neuer pädagogischer oder organisatorischer 

Maßnahmen können vom Kindergartenerhalter mit Bewilligung der 

Landesregierung für höchstens fünf Jahre Versuche (Projekte) in 

Kindergärten und Kindergartengruppen durchgeführt werden. Die 

Bewilligung ist allenfalls unter Bedingungen und Auflagen (z.B. 

Stützmaßnahmen) zu erteilen. 

(2) Dem Antrag ist eine schriftliche Versuchsbeschreibung (ein 

Projektplan) anzuschließen, aus der die Ausgangssituation, die 

Verantwortlichen, das Ziel, der Ablauf, die Arbeitsweise, die Kosten und 

die Dauer des Versuchs hervorgehen. 

(3) Ob und inwieweit zur Erreichung des Versuchszweckes von den 

Bestimmungen dieses Gesetzes abgegangen werden darf, ist in der 

Bewilligung festzuhalten. 



Abschnitt IV 

Privatkindergärten 

§ 31 

Anzuwendende Rechtsnormen 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten, mit Ausnahme der §§ 9, 14 

Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 bis 6, 17, 18, 22, 23 Abs. 3, 24, 25, 29 und 30, 

sofern im Folgenden nichts anderes geregelt ist, sinngemäß auch für 

Privatkindergärten. 

Abschnitt IV 

Privatkindergärten 

§ 31 

Anzuwendende Rechtsnormen 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten, mit Ausnahme der §§ 9, 14 

Abs. 1 Z 3 und Abs. 4 bis 7, 17, 18, 22 Abs. 2, 3 und 5, 23 Abs. 3, 24, 

25, 29 und 30, sofern im Folgenden nichts anderes geregelt ist, 

sinngemäß auch für Privatkindergärten. 

Abschnitt V 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 38 

Automatisierte Datenverarbeitung 

(1) Die Erhalter der Kindergärten sind ermächtigt, in Vollziehung dieses 

Gesetzes insbesondere folgende personenbezogene und andere Daten 

von Kindern zum Zweck der Erfüllung von Aufgaben nach diesem 

Gesetz automatisiert zu verarbeiten: 

– Generalien, 

– Geschlecht, 

– Muttersprache, 

– Sprachfördermaßnahmen, 

– Religionsbekenntnis, 

– angemeldeter Bedarf, 

– Anwesenheitszeiten, 

Abschnitt V 

Übergangs- und Schlussbestimmungen 

§ 38 

Automatisierte Datenverarbeitung 

(1) Die Erhalter der Kindergärten sind ermächtigt, in Vollziehung dieses 

Gesetzes insbesondere folgende personenbezogene und andere Daten 

von Kindern zum Zweck der Erfüllung von Aufgaben nach diesem 

Gesetz automatisiert zu verarbeiten: 

– Generalien, 

– Geschlecht, 

– Muttersprache, 

– Sprachfördermaßnahmen, 

– Religionsbekenntnis, 

– angemeldeter Bedarf, 

– Anwesenheitszeiten, 



– Ein- und Austrittsdatum, 

– Erhalt von Mittagessen, 

– Behinderungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen, 

– Generalien der Eltern (Erziehungsberechtigten), Geschwister, 

Abholberechtigten und Notfallpersonen 

– Transport zum und vom Kindergarten, 

– Generalien, Ausbildung und Dienstzeiten der Kinderbetreuerin/ des 

Kinderbetreuers und der Stützkräfte. 

– Ein- und Austrittsdatum, 

– Erhalt von Mittagessen, 

– Behinderungen und gesundheitliche Beeinträchtigungen, 

– Generalien der Eltern (Erziehungsberechtigten), Geschwister, 

Abholberechtigten und Notfallpersonen 

– Transport zum und vom Kindergarten, 

– Beschäftigungsausmaß der Eltern (Erziehungsberechtigten) 

– Generalien, Ausbildung und Dienstzeiten der Kinderbetreuerin/ des 

Kinderbetreuers und der Stützkräfte. 

§ 41 

Schlussbestimmung 

(1) Das Gesetz tritt am 1.9.2006 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das NÖ 

Kindergartengesetz 1996, LGBl. 5060, außer Kraft. Die nach dem 

zuletzt genannten Gesetz erlassenen Verordnungen gelten als 

Verordnungen nach diesem Gesetz. 

(3) Die Verordnung der NÖ Landesregierung vom 5. März 1985 zur 

Durchführung des NÖ Kindergartengesetzes 1972 (NÖ 

Kindergartenbauordnung), LGBl. 5060/1, wird aufgehoben. 

(4) §§ 14 Abs. 4, 18 Abs. 4 und 36 in der Fassung des Landesgesetzes 

LGBl. Nr. 70/2015 treten mit 1. Juli 2015 in Kraft; gleichzeitig tritt § 14 

Abs. 6 außer Kraft. 

(5) Die §§ 2, 4, 18, 19a, 20 und 37 in der Fassung des Landesgesetzes 

§ 41 

Schlussbestimmung 

(1) Das Gesetz tritt am 1.9.2006 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das NÖ 

Kindergartengesetz 1996, LGBl. 5060, außer Kraft. Die nach dem 

zuletzt genannten Gesetz erlassenen Verordnungen gelten als 

Verordnungen nach diesem Gesetz. 

(3) Die Verordnung der NÖ Landesregierung vom 5. März 1985 zur 

Durchführung des NÖ Kindergartengesetzes 1972 (NÖ 

Kindergartenbauordnung), LGBl. 5060/1, wird aufgehoben. 

(4) §§ 14 Abs. 4, 18 Abs. 4 und 36 in der Fassung des Landesgesetzes 

LGBl. Nr. 70/2015 treten mit 1. Juli 2015 in Kraft; gleichzeitig tritt § 14 

Abs. 6 außer Kraft. 

(5) Die §§ 2, 4, 18, 19a, 20 und 37 in der Fassung des Landesgesetzes 



LGBl. Nr. 65/2016 treten mit 1. September 2016 in Kraft. §§ 19 und 25 

in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 65/2016 treten mit 1. 

Jänner 2017 in Kraft. Anstelle des in § 18 Abs. 3 in der Fassung des 

Landesgesetzes LGBl. Nr. 65/2016 enthaltenen Zitates des § 25 Abs. 5 

tritt bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 das Zitat des § 25 Abs. 8. 

(6) § 38 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 67/2017 tritt mit 

1. September 2017 in Kraft. 

(7) Das Inhaltsverzeichnisses, die Überschrift des § 38 und § 38 in der 

Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 23/2018 treten am 25. Mai 

2018 in Kraft. 

(8) Die §§ 3 Abs. 2a, 19a Abs. 1, 5, 8 und § 37 Abs. 2 in der Fassung 

des Landesgesetzes LGBl. Nr. 16/2019 treten mit 15. März 2019 in 

Kraft. Gleichzeitig tritt § 19a Abs. 11 außer Kraft. 

(9) § 5 Abs. 6 und § 38 Abs. 6 in der Fassung des Landesgesetzes 

LGBl. Nr. 44/2019 treten mit 15. März 2019 in Kraft. 

(10) § 19a Abs. 1 und § 22 Abs. 5 in der Fassung des Landesgesetzes 

LGBl. Nr. 61/2020 treten am 1. September 2020 in Kraft. 

(11) Der Eintrag im Inhaltsverzeichnis zu § 24, § 3 Abs. 2 und 3, § 5 

Abs. 1, 2, 3, 4 und 6, § 6 Abs. 1, 5 und 7, § 7 Abs. 1 und 7, § 7a Abs. 1, 

§ 8 Abs. 1 und 2, § 14 Abs. 1, 4 und 5, § 18 Abs. 3 und 4, § 20 Abs. 2, § 

21 Abs. 1 und 2, § 23 Abs. 4 und 5, die Überschrift zu § 24, § 24 Abs. 1 

und 2, § 26 Abs. 1, 2 und 3, § 27 Abs. 1 und 3, § 34, § 37 Abs. 1 und § 

40 Abs. 1 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 50/2022 treten 

LGBl. Nr. 65/2016 treten mit 1. September 2016 in Kraft. §§ 19 und 25 

in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 65/2016 treten mit 1. 

Jänner 2017 in Kraft. Anstelle des in § 18 Abs. 3 in der Fassung des 

Landesgesetzes LGBl. Nr. 65/2016 enthaltenen Zitates des § 25 Abs. 5 

tritt bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 das Zitat des § 25 Abs. 8. 

(6) § 38 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 67/2017 tritt mit 

1. September 2017 in Kraft. 

(7) Das Inhaltsverzeichnisses, die Überschrift des § 38 und § 38 in der 

Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 23/2018 treten am 25. Mai 

2018 in Kraft. 

(8) Die §§ 3 Abs. 2a, 19a Abs. 1, 5, 8 und § 37 Abs. 2 in der Fassung 

des Landesgesetzes LGBl. Nr. 16/2019 treten mit 15. März 2019 in 

Kraft. Gleichzeitig tritt § 19a Abs. 11 außer Kraft. 

(9) § 5 Abs. 6 und § 38 Abs. 6 in der Fassung des Landesgesetzes 

LGBl. Nr. 44/2019 treten mit 15. März 2019 in Kraft. 

(10) § 19a Abs. 1 und § 22 Abs. 5 in der Fassung des Landesgesetzes 

LGBl. Nr. 61/2020 treten am 1. September 2020 in Kraft. 

(11) Der Eintrag im Inhaltsverzeichnis zu § 24, § 3 Abs. 2 und 3, § 5 

Abs. 1, 2, 3, 4 und 6, § 6 Abs. 1, 5 und 7, § 7 Abs. 1 und 7, § 7a Abs. 1, 

§ 8 Abs. 1 und 2, § 14 Abs. 1, 4 und 5, § 18 Abs. 3 und 4, § 20 Abs. 2, § 

21 Abs. 1 und 2, § 23 Abs. 4 und 5, die Überschrift zu § 24, § 24 Abs. 1 

und 2, § 26 Abs. 1, 2 und 3, § 27 Abs. 1 und 3, § 34, § 37 Abs. 1 und § 

40 Abs. 1 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 50/2022 treten 



mit 1. September 2022 in Kraft. 

(12) § 23 Abs. 3 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 97/2022 

tritt mit 1. September 2023 in Kraft. § 2 Z 1, 5, 5a, 5b und 6, § 4 Abs. 2 

bis 8, § 6 Abs. 7, §§ 14 Abs. 6, 18 Abs. 1, 23 Abs. 5 bis 11 und 31 in der 

Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 97/2022 treten mit 1. 

September 2024 in Kraft. 

(13) Die §§ 2, 5 Abs. 1, 2 und 5 sowie §§ 8 Abs. 1, 14 Abs. 4, 23 Abs. 4 

und 24 Abs. 2 bis 5 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 

27/2023 treten am 1. September 2023 in Kraft. 

mit 1. September 2022 in Kraft. 

(12) § 23 Abs. 3 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 97/2022 

tritt mit 1. September 2023 in Kraft. § 2 Z 1, 5, 5a, 5b und 6, § 4 Abs. 2 

bis 8, § 6 Abs. 7, §§ 14 Abs. 6, 18 Abs. 1, 23 Abs. 5 bis 11 und 31 in der 

Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 97/2022 treten mit 1. 

September 2024 in Kraft. 

(13) Die §§ 2, 5 Abs. 1, 2 und 5 sowie §§ 8 Abs. 1, 14 Abs. 4, 23 Abs. 4 

und 24 Abs. 2 bis 5 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 

27/2023 treten am 1. September 2023 in Kraft. 

(14) Die §§ 4 Abs. 8, 14 Abs. 7, 18 Abs. 1 und 31 in der Fassung des 

Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX treten am 1. September 2024 in 

Kraft. 

 

NÖ Kinderbetreuungsgesetz 1996, LGBl. 5065 in der geltenden 

Fassung 

 

NÖ Kinderbetreuungsgesetz 1996 in der Fassung der 

gegenständlichen Novelle 

§ 6 

Förderung der Tagesbetreuung 

(1) Wenn nach Tagesmüttern/-vätern und 

Tagesbetreuungseinrichtungen, die allgemein zugänglich und nicht auf 

Gewinn gerichtet sind, ein Bedarf besteht, 

a) können das Land und die Gemeinde zur Errichtung von 

Tagesbetreuungseinrichtungen Förderungsmittel gewähren; 

b) haben das Land und die Gemeinde nach den jeweils geltenden 

§ 6 

Förderung der Tagesbetreuung 

(1) Wenn nach Tagesmüttern/-vätern und 

Tagesbetreuungseinrichtungen, die allgemein zugänglich und nicht auf 

Gewinn gerichtet sind, ein Bedarf besteht, 

a) können das Land und die Gemeinde zur Errichtung von 

Tagesbetreuungseinrichtungen Förderungsmittel gewähren; 

b) haben das Land und die Gemeinde nach den jeweils geltenden 



Richtlinien (Abs. 5) zum Personalaufwand Förderungsmittel zu gleichen 

Teilen zu gewähren. 

Besucht ein Kind mangels eines entsprechenden Betreuungsangebotes 

in der Hauptwohnsitzgemeinde eine Tagesbetreuungseinrichtung in 

einer anderen Gemeinde, so hat die Hauptwohnsitzgemeinde der 

Standortgemeinde der Tagesbetreuungseinrichtung einen Betrag 

maximal in Höhe von € 180,-- pro Monat und Kind zu bezahlen. Der 

Beitrag ändert sich im Ausmaß des Index der Verbraucherpreise der 

Bundesanstalt Statistik Österreich, wobei als Bezugsgröße die für den 

Monat September 2023 verlautbarte endgültige Indexzahl dient. 

(2) Die Feststellung des Bedarfes obliegt der Gemeinde. Der Bedarf ist 

im Hinblick auf die Zahl der in der Gemeinde dauernd wohnhaften 

Minderjährigen, deren Erziehungsberechtigte vorrangig aus sozialen 

Gründen (z. B. Berufstätigkeit) eine Form der Tagesbetreuung 

benötigen, festzustellen. 

Die allfällige Verwendung des Melderegisters und der Gemeinde sonst 

zugänglichen statistischen Unterlagen ist zulässig. 

(3) Das Land kann den Eltern zum Kostenbeitrag für die 

Tagesbetreuung eines Minderjährigen einen Zuschuß, der vom 

Familieneinkommen, der Anzahl und dem Alter der Minderjährigen 

abhängig ist, gewähren. 

(4) Das Land kann den Erhaltern von Tagesbetreuungseinrichtungen 

einen Zuschuss zu den Kosten einer Betreuung von Kindern bis zum 

Richtlinien (Abs. 5) zum Personalaufwand Förderungsmittel zu gleichen 

Teilen zu gewähren. 

Besucht ein Kind mangels eines entsprechenden Betreuungsangebotes 

der Hauptwohnsitzgemeinde eine Tagesbetreuungseinrichtung in einer 

anderen Gemeinde, so hat die Hauptwohnsitzgemeinde der 

Standortgemeinde der Tagesbetreuungseinrichtung einen Betrag 

maximal in Höhe von € 400,-- (exklusive USt.) pro Monat und Kind zu 

bezahlen. Der Beitrag ändert sich im Ausmaß des Index der 

Verbraucherpreise der Bundesanstalt Statistik Österreich, wobei als 

Bezugsgröße die für den Monat September 2023 verlautbarte 

endgültige Indexzahl dient. Die Verpflichtung zur Zahlung gilt nur, sofern 

nicht zwischen der Hauptwohnsitzgemeinde und der Standortgemeinde 

eine anderslautende Vereinbarung getroffen wurde oder wird. 

(2) Die Feststellung des Bedarfes obliegt der Gemeinde. Der Bedarf ist 

im Hinblick auf die Zahl der in der Gemeinde dauernd wohnhaften 

Minderjährigen, deren Erziehungsberechtigte vorrangig aus sozialen 

Gründen (z. B. Berufstätigkeit) eine Form der Tagesbetreuung 

benötigen, festzustellen. 

Die allfällige Verwendung des Melderegisters und der Gemeinde sonst 

zugänglichen statistischen Unterlagen ist zulässig. 

(3) Das Land kann den Eltern zum Kostenbeitrag für die 

Tagesbetreuung eines Minderjährigen einen Zuschuß, der vom 

Familieneinkommen, der Anzahl und dem Alter der Minderjährigen 



vollendeten 3. Lebensjahr gewähren. 

(5) Die Rechtsträger der Tagesmütter/-väter sowie 

Tagesbetreuungseinrichtungen haben für die Aus- und Fortbildung des 

Betreuungspersonales zu sorgen. 

(6) Die Landesregierung hat im Einvernehmen mit den 

Gemeindevertreterverbänden (§ 119 NÖ Gemeindeordnung, LGBl. 

1000) entsprechende Richtlinien für die Förderungen zu erlassen. 

(7) Werden einer Tagesbetreuungseinrichtung aufgrund einer 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG vom Bund oder vom Land 

Fördermittel gewährt 

1. hat die Leitung der Tagesbetreuungseinrichtung dafür Sorge zu 

tragen, dass die der Tagesbetreuungseinrichtung zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben vom Land nachweislich zur Kenntnis gebrachten 

pädagogischen Grundlagendokumente angewandt werden; 

2. hat der Träger der Tagesbetreuungseinrichtung dafür Sorge zu 

tragen, dass die der Tagesbetreuungseinrichtung gewährten 

Fördermittel ausschließlich widmungsgemäß für die vereinbarten 

Zwecke verwendet werden; 

3. dürfen auf Ersuchen des zuständigen Bundesministers Organe des 

Bundes gemeinsam mit Organen der Aufsichtsbehörde die 

Tagesbetreuungseinrichtung besuchen und Einsicht in die 

entsprechenden Förderabrechnungen nehmen. 

(8) Auf die Förderungen besteht kein Rechtsanspruch. 

abhängig ist, gewähren. 

(4) Das Land kann den Erhaltern von Tagesbetreuungseinrichtungen 

einen Zuschuss zu den Kosten einer Betreuung von Kindern bis zum 

vollendeten 3. Lebensjahr gewähren. 

(4a) Das Land Niederösterreich kann NÖ Gemeinden in den Jahren 

2024 bis 2026 Zweckzuschüsse zur Unterstützung der Erreichung der 

für den Zukunftsfonds im Bereich Elementarpädagogik festgelegten 

Ziele (§ 23 Abs. 4 Z 1 Finanzausgleichsgesetz 2024 – FAG 2024, BGBl. 

I Nr. 168/2023) gewähren. Die näheren Bestimmungen, insbesondere 

über die Voraussetzungen und die Höhe, sind in Form von Richtlinien 

der NÖ Landesregierung zu regeln. 

(5) Die Rechtsträger der Tagesmütter/-väter sowie 

Tagesbetreuungseinrichtungen haben für die Aus- und Fortbildung des 

Betreuungspersonales zu sorgen. 

(6) Die Landesregierung hat im Einvernehmen mit den 

Gemeindevertreterverbänden (§ 119 NÖ Gemeindeordnung, LGBl. 

1000) entsprechende Richtlinien für die Förderungen zu erlassen. 

(7) Werden einer Tagesbetreuungseinrichtung aufgrund einer 

Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG vom Bund oder vom Land 

Fördermittel gewährt 

1. hat die Leitung der Tagesbetreuungseinrichtung dafür Sorge zu 

tragen, dass die der Tagesbetreuungseinrichtung zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben vom Land nachweislich zur Kenntnis gebrachten 



pädagogischen Grundlagendokumente angewandt werden; 

2. hat der Träger der Tagesbetreuungseinrichtung dafür Sorge zu 

tragen, dass die der Tagesbetreuungseinrichtung gewährten 

Fördermittel ausschließlich widmungsgemäß für die vereinbarten 

Zwecke verwendet werden; 

3. dürfen auf Ersuchen des zuständigen Bundesministers Organe des 

Bundes gemeinsam mit Organen der Aufsichtsbehörde die 

Tagesbetreuungseinrichtung besuchen und Einsicht in die 

entsprechenden Förderabrechnungen nehmen. 

(8) Auf die Förderungen besteht kein Rechtsanspruch. 

§ 11 

Umgesetzte Rechtsakte der Europäischen Union 

(1) Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der Europäischen 

Union umgesetzt: 

1. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30. September 2005, S. 22. 

2. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 

betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 

Drittstaatsangehörigen, ABl.Nr. L 16 vom 23. Jänner 2004, S. 44. 

3. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 

Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
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1. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30. September 2005, S. 22. 

2. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 

betreffend die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten 

Drittstaatsangehörigen, ABl.Nr. L 16 vom 23. Jänner 2004, S. 44. 

3. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 

Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 



bewegen und aufzuhalten, ABl.Nr. L 158 vom 30. April 2004, S. 77. 

4. Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die 

Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 

Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten 

Beschäftigung, ABl.Nr. L 155 vom 18. Juni 2009, S. 17. 

5. Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2011 über ein einheitliches Verfahren zur 

Beantragung einer kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, 

sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, 

sowie über ein gemeinsames Bündel von Rechten für 

Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 

aufhalten, ABl.Nr. L 343 vom 23. Dezember 2011, S. 1. 

6. Richtlinie 2011/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Mai 2011 zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates 

zur Erweiterung ihres Anwendungsbereichs auf Personen, die 

internationalen Schutz genießen, ABl.Nr. L 132 vom 19. Mai 2011, S.1. 

7. Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 

und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 

Kinderpornographie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 

2004/68/JI des Rates, ABl.Nr. L 335 vom 17. Dezember 2011, S. 1. 

8. Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von 

bewegen und aufzuhalten, ABl.Nr. L 158 vom 30. April 2004, S. 77. 

4. Richtlinie 2009/50/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über die 

Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 

Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hochqualifizierten 

Beschäftigung, ABl.Nr. L 155 vom 18. Juni 2009, S. 17. 

5. Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2011 über ein einheitliches Verfahren zur 

Beantragung einer kombinierten Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, 

sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufzuhalten und zu arbeiten, 

sowie über ein gemeinsames Bündel von Rechten für 

Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat 

aufhalten, ABl.Nr. L 343 vom 23. Dezember 2011, S. 1. 

6. Richtlinie 2011/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 11. Mai 2011 zur Änderung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates 

zur Erweiterung ihres Anwendungsbereichs auf Personen, die 

internationalen Schutz genießen, ABl.Nr. L 132 vom 19. Mai 2011, S.1. 

7. Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 

und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 

Kinderpornographie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 

2004/68/JI des Rates, ABl.Nr. L 335 vom 17. Dezember 2011, S. 1. 

8. Richtlinie 2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerkennung von 



Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch 

auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge 

oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt 

des zu gewährenden Schutzes, ABl.Nr. L 337 vom 20. Dezember 2011, 

S. 9. 

9. Richtlinie 2013/25/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung 

bestimmter Richtlinien im Bereich des Niederlassungsrechts und des 

freien Dienstleistungsverkehrs aufgrund des Beitritts der Republik 

Kroatien, ABl.Nr. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 368. 

10. Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über 

die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) 

Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des 

Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“), ABl. Nr. L 354 

vom 28. Dezember 2013, S. 132. 

(2) Soweit der Anwendungsbereich dieses Gesetzes betroffen ist, sind 

zuständige Behörden für Maßnahmen nach der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 der Kommission vom 24. Juni 

2015 betreffend das Verfahren zur Ausstellung des Europäischen 

Berufsausweises und die Anwendung des Vorwarnmechanismus 

gemäß der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. Nr. L 159, S. 27, hinsichtlich der Anwendung des 

Vorwarnmechanismus gemäß Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG die 

Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch 

auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge 

oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt 

des zu gewährenden Schutzes, ABl.Nr. L 337 vom 20. Dezember 2011, 

S. 9. 

9. Richtlinie 2013/25/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur Anpassung 

bestimmter Richtlinien im Bereich des Niederlassungsrechts und des 

freien Dienstleistungsverkehrs aufgrund des Beitritts der Republik 

Kroatien, ABl.Nr. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 368. 

10. Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über 

die Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) 

Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des 

Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“), ABl. Nr. L 354 

vom 28. Dezember 2013, S. 132. 

11. Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise und den 

Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder 

Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an 

einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder 

Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit, ABl. Nr. L 

132 vom 21. Mai 2016, S. 21. 

12. Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des 



Landesregierung und das Landesverwaltungsgericht. Rates vom 20. Oktober 2021 über die Bedingungen für die Einreise und 

den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch 

qualifizierten Beschäftigung und zur Aufhebung der Richtlinie 

2009/50/EG des Rates, ABl. Nr. L 382 vom 28. Oktober 2021, S. 1. 

(2) Soweit der Anwendungsbereich dieses Gesetzes betroffen ist, sind 

zuständige Behörden für Maßnahmen nach der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/983 der Kommission vom 24. Juni 

2015 betreffend das Verfahren zur Ausstellung des Europäischen 

Berufsausweises und die Anwendung des Vorwarnmechanismus 

gemäß der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates, ABl. Nr. L 159, S. 27, hinsichtlich der Anwendung des 

Vorwarnmechanismus gemäß Art. 56a der Richtlinie 2005/36/EG die 

Landesregierung und das Landesverwaltungsgericht. 

§ 12 

Schlussbestimmungen 

(1) § 3a in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 23/2018 tritt am 

25. Mai 2018 in Kraft. 

(2) § 1 Abs. 1 bis 4, § 2, § 3 Abs. 1, 2 und 9, § 3a Abs. 1, § 4, § 4a Abs. 

1 und 7, § 4b Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 8 und § 10 Abs. 1 in der Fassung des 

Landesgesetzes LGBl. Nr. 43/2018 treten mit 1. Jänner 2019 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt § 5 Abs. 3 außer Kraft. 

(3) § 3 Abs. 4a, 5 und 6 und § 8 in der Fassung des Landesgesetzes 

LGBl. Nr. 16/2019 treten mit 15. März 2019 in Kraft. 
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LGBl. Nr. 16/2019 treten mit 15. März 2019 in Kraft. 



(4) Die §§ 1 Abs. 2 und 6 Abs. 1 und 4 bis 8 in der Fassung des 

Landesgesetzes LGBl. Nr. 97/2022 treten mit 1. September 2023 in 

Kraft. 

(4) Die §§ 1 Abs. 2 und 6 Abs. 1 und 4 bis 8 in der Fassung des 

Landesgesetzes LGBl. Nr. 97/2022 treten mit 1. September 2023 in 

Kraft. 

(5) § 6 Abs. 1, 4a und 6 in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 

XX/XXXX treten am 1. September 2024 in Kraft. 

 


